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Einstieg: Ein kohärenter Text?

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Polizei im Rahmen der Verhältnismässigkeit unmittelbaren Zwang 

gegen Personen, Tiere und Gegenstände anwenden und geeignete Einsatzmittel und Waffen einsetzen. 

Der Regierungsrat bezeichnet die zulässigen Einsatzmittel, Waffen und Munitionstypen. Bei der Anwendung 

polizeilichen Zwangs sind insbesondere das Alter, das Geschlecht und der Gesundheitszustand der 

betroffenen Person zu berücksichtigen. Erniedrigende oder beleidigende Behandlung ist verboten. Neben 

dem Einsatz körperlicher Gewalt darf mit folgenden Einsatzmitteln unmittelbarer Zwang angewendet 

werden: […].

24.11.2020 Vertikale Intertextualität in der Gesetzessprache, Madeleine Huber Seite 3



Einstieg: Ein kohärenter Text?

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben darf die Polizei im Rahmen der Verhältnismässigkeit unmittelbaren Zwang 

gegen Personen, Tiere und Gegenstände anwenden und geeignete Einsatzmittel und Waffen einsetzen. 

Der Regierungsrat bezeichnet die zulässigen Einsatzmittel, Waffen und Munitionstypen. Bei der Anwendung 

polizeilichen Zwangs sind insbesondere das Alter, das Geschlecht und der Gesundheitszustand der 

betroffenen Person zu berücksichtigen. Erniedrigende oder beleidigende Behandlung ist verboten. Neben 

dem Einsatz körperlicher Gewalt darf mit folgenden Einsatzmitteln unmittelbarer Zwang angewendet 

werden: […].

24.11.2020 Vertikale Intertextualität in der Gesetzessprache, Madeleine Huber Seite 4

§ 13. Polizeigesetz des

Kantons Zürich vom 23. April

2007 (LS 550.1)

§ 1. Abs. 1 Verordnung des

Kantons Zürich über die

polizeilichen Zwangsmassnahmen

vom 21. Januar

2009 (LS 550.11)

§ 5. Abs. 1 Verordnung des

Kantons Zürich über die

polizeilichen Zwangsmassnahmen

vom 21. Januar

2009 (LS 550.11)



Arbeitsthese

Durch die vertikale intertextuelle Verknüpfung von übergeordneten und untergeordneten Erlassen wird eine 

Gesamtkohärenz der Schweizerischen Rechtsetzung erzeugt, welche die verschiedenen Erlasse im 

Mehrebenensystem (Staatsebenen und Normstufen) verknüpft.
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Kohärenz des Makrotextes (siehe Blühdorn 2006: 285)



Arbeitsthese

Intertextuelle Kohärenz

Intertextuelle Kohärenz hingegen bedeutet, dass die Kohärenz Grundregel auf verschiedene Texte 

desselben Regelungsbereichs oder auf Texte, die gleiche oder vergleichbare Sachverhalte regeln, 

angewendet wird. Das heisst beispielsweise, dass Wörter, mit denen im übergeordneten Erlass eine Sache 

bezeichnet wird, für die gleiche Sache auch im untergeordneten Erlass verwendet werden. Das heisst aber 

auch, dass Regelungsgegenstände, die in verschiedenen Erlassen vorkommen, wie ein 

Bewilligungsverfahren, Datenschutzbestimmungen, Bestimmungen zur Erhebung von Gebühren, zur 

Amtshilfe, nach Möglichkeit immer gleich gegliedert und gleich formuliert sein sollten (BK 2019).
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Forschungsfragen

Wie sind die intertextuellen Bezüge zur Verknüpfung von übergeordneten und untergeordneten Erlassen 

gestaltet?

a) Welche Strategien zeigen sich bei der Umsetzung von konkreten Bestimmungen in 

unterschiedlichen Erlassen (z.B. kantonaler Vergleich)?

b) Welche redaktionellen Schwierigkeiten stellen sich bei der Umsetzung von übergeordnetem 

Recht?

Wie verständlich sind die verknüpften Textteile?

Welche redaktionellen Empfehlungen lassen sich daraus ableiten?



Intertextualität: Blühdorn
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Textlinguistisches 
Forschungsobjekt

(Blühdorn 2006: 279)

Makrotext

z.B. Fernsehzeitschrift 
(Blühdorn 2006: 280–284)

Mikrotext

z.B. Wanderers Nachtlied 
(Blühdron 2006: 279f.)

Kohärenz 
(zentripetale 

Kräfte)
(Blühdorn 2006: 284)

Intertextualität 
(zentrifugale 

Kräfte)
(Blühdorn 2006: 284)

Ähnlichkeit

(Blühdorn 2006: 284)

Vertikale 
Intertextualität

(Kron 2002: 9f.)

Angrenzung

(Blühdorn 2006: 285)

Horizontale 
Intertextualität

(Kron 2002: 9f.)
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Intertextualität: Fix
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Text-Textwelt-Beziehung = «[…] Bezug auf Textwissen und Texterfahrung […]» (Fix 2000: 449).

Text-Text-Beziehung = formaler oder inhaltlicher Bezug auf andere Textexemplare (Fix 2000: 449).

Text-Textmuster-Beziehungen = Rückgriff auf das Wissen über Textmuster, wobei selbst der Bruch mit 

einem solchen Muster als eine solche Text-Textmuster-Beziehung bewertet wird (Fix 2000: 449).



Intertextualität: Eingrenzung des Begriffs
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‚Intertextualität‘ = eine Kategorie von Transtextualität im Sinne einer effektiven Präsenz eines Textes in 

einem anderen Text (Genette 2015: 10).

Text-Text-Beziehung im Sinne von Fix (2000: 449)

Intertextualität (und die anderen Kategorien der Transtextualität) als Aspekt der Textualität (Genette 2015: 

19).

Intertextualität als ein Kriterium von Textualität, im Sinne einer wechselseitigen Beziehung verschiedener 

Texte (Beaugrande & Dressler 1981: 39f.).



Intertextualität und das Mehrebenensystem
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Bund
• Verfassung

• Gesetz

• Verordnung

Kanton
• Verfassung

• Gesetz

• Verordnung

Gemeinde

• Hierarchische Stufung 
(uneinheitliche 
Terminologie) 
(Forstmoser & Vogt 
2012: 461, Rz. 165)

• z.B. Stadt Zürich: 
Gemeindeordnung, 
Verordnung, Reglement

«Bundesrecht bricht

kantonales Recht»
(vgl. Art. 49 Abs. 1 BV, SR 101, siehe

Forstmoser & Vogt 2012: 457, Rz. 141)



Vertikale Intertextualität in der Gesetzessprache
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Horizontale Intertextualität

a) Koordination

b) Inkorporation

c) Mutation

Vertikale Intertextualität

a) Legitimation

b) Konkretisierung

(Höfler 2020: 32–37)



Intertextualität: Blühdorn
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Material: Bund
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Material: Deutschland
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Material: Deutschland

Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus

Vom 17. April 2020

Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des 

Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBI. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBI. I S. 587), in Verbindung mit § 3 Nr. 1 der Subdelegationsverordnung 

vom 9. Dezember 2011 (Nds. GVBl. I S. 487), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. März 2017 (Nds. 

GVBl. S. 65), wird verordnet:

[…]

§ 12

(1) Verstösse gegen die §§ 1 bis 2 b und 5 bis 10 stellen Ordnungswidrigkeiten nach § 73 Abs. 1 a Nr. 27 

IfSG dar und werden mit Bußgeldern bis zu 25 000 Euro geahndet.

(2) Die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörden und die Polizei sind gehalten, die 

Bestimmungen dieser Verordnung durchzusetzen und Verstöße zu ahnden.
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Material: Gemeinde
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Intertextuelle Textebene: Anknüpfungspunkte
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OrdnungsnummerTitel

Ingress

Titel: Marginalie

Text

Bei dem Beispiel handelt es sich 

um die Verordnung des Kantons 

Zürich über die polizeiliche 

Zwangsanwendung (PolZ) vom 21. 

Januar 2009.



Intertextuelle Textebene: Anknüpfungspunkte
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Ordnungsnummer

Titel

Titel: Abschnittsüberschrift
Titel: Marginalie

Text

Bei dem Beispiel handelt es sich 

um das Polizeigesetz (PolG) des 

Kantons Zürich vom 23. April 2007.



Intertextuelle Textebene: Anknüpfung
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Intertextuelle Textebene: Anknüpfung
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Intertextuelle Textebene: Form

– Ausdrückliche Verweisung = voll-explizite Verweisung (= Zitat des Verweisungsobjekts mit 

Paragrafenangaben) und halb-explizite Verweisung (= Verweisung ohne Paragrafenangaben) (Debus 

2008: 50)

– Stillschweigende Verweisungen = Bezugnahme ergibt sich aus der Systematik (gilt nicht, wenn eine 

andere Vorschrift nur zur Auslegung herangezogen wird) (Debus 2008: 51)
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Intertextuelle Textebene: Beispiel
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Art. 1 Fonds 

1 Der Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur (Bahninfrastrukturfonds) ist ein rechtlich 

unselbstständiger Fonds mit eigener Rechnung.

2 Das Finanzhaushaltgesetz vom 7. Oktober 2005 ist subsidiär anwendbar.

Art. 1 BIFG (SR 742.140)



Intertextuelle Textebene: Beispiel

Bahninfrastrukturfonds

– Horizontal

a) Art. 51b Abs. 2, Art. 57 Abs. 1,  Art. 58a und Art. 96a EBG

– Vertikal

a) §31a Abs. 1 Gesetz des Kantons Zürich über den öffentlichen Personenverkehr (PVG) vom 6. März 

1988 (LS 740.1)

b) §250d Steuergesetz des Kantons Schwyz vom 9. Februar 2000 (172.200)

c) Art. 5, Art. 8 Sachüberschrift, Art. 8 Abs. 1 und Art. 32 Abs. 3 Gesetz des Kantons St.Gallen über den 

öffentlichen Verkehr vom 17. November 2015 (710.5)

d) Etc.?
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Intertextuelle Ebene: Beispiel

Art. 7 Verständlichkeit

1 Die Bundesbehörden bemühen sich um eine sachgerechte, klare und bürgerfreundliche Sprache und 

achten auf geschlechtergerechte Formulierungen.

2 Der Bundesrat trifft die notwendigen Massnahmen; er sorgt insbesondere für die Aus- und Weiterbildung 

des Personals und für die nötigen Hilfsmittel.
(Art. 7 SpG, SR 441.1)

Art. 2 Verständlichkeit

(Art. 7 SpG)

1 Die amtlichen Publikationen und die weiteren für die Öffentlichkeit bestimmten Texte des Bundes sind in 

allen Amtssprachen sachgerecht, klar und bürgerfreundlich sowie nach den Grundsätzen der sprachlichen 

Gleichbehandlung der Geschlechter zu formulieren.

2 Die Einheiten der Bundesverwaltung treffen die organisatorischen Massnahmen, die notwendig sind, damit 

die redaktionelle und formale Qualität der Texte gewährleistet ist. Die Bundeskanzlei legt die redaktionellen 

und formalen Qualitätsstandards in Weisungen fest.
(Art. 2 SpV, SR 441.11)
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Intertextuelle Textebene: Beispiel

§ 3. [Gemeinden] 1 Die politischen Gemeinden (Gemeinden) sind zuständig für das Bestattungswesen.

2 Sie sorgen insbesondere für die schickliche Bestattung von Verstorbenen.

3 Sie bezeichnen ein Bestattungsamt.

4 Sie erlassen Bestimmungen über

a. die Durchführung der Bestattungen,

b. die Gestaltung und Benützung der Friedhöfe,

c. die Gebühren.
(Bestattungsverordnung (BesV) des Kantons Zürich vom 20. Mai 2015, LS 818.61)

Art. 1 [Unterstellung]

Das Bestattungs- und Friedhofwesen gehört gemäss kantonaler Gesetzgebung zum Aufgabenkreis der 

Sicherheitsabteilung.

Art. 2 [Überwachung]

Der Friedhofvorsteher wird vom Gemeinderat gewählt. Er ist von Amtes wegen der Leiter des Bestattungsamtes.
(Bestattungs- und Friedhofverordnung der Gemeinde Hombrechtikon vom 14.12.2016)
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Intertextuelle Textebene: Beispiel

§ 56. [Kostenregelung] 1 Die Bestattung erfolgt in der Wohngemeinde unentgeltlich.

2 Für Bestattungen ausserhalb der Wohngemeinde kann den Personen, die um die auswärtige Bestattung 

ersucht haben, oder den Erben Rechnung gestellt werden.

3 An Bestattungen ausserhalb der Wohngemeinde leistet die Wohngemeinde eine vom Regierungsrat 

festzusetzende Vergütung.
(Gesundheitsgesetz (GesG) des Kantons Zürich vom 2. April 2007, LS 810.1)

Art. 7 [Unentgeltliche Bestattungen]

Bei der Bestattung eines Gemeindeeinwohners übernimmt die Gemeinde folgende Leistungen:

[…]

Werden von den Hinterlassenen weitere Leistungen verlangt, wie z.B. besondere Ausführung des Sarges, 

Grabkreuz usw., so sind die daraus erwachsenen Mehrkosten vom Auftraggeber zu tragen.

Wird ein Gemeindeeinwohner auswärts beerdigt oder von auswärts in die Gemeinde gebracht, erhalten die 

Hinterbliebenen einen Beitrag an die Bestattungskosten, der sich nach den kantonalen Vorschriften 

bemisst.
(Bestattungs- und Friedhofverordnung der Gemeinde Hombrechtikon vom 14.12.2016)
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Intertextuelle Textebene: Beispiel

§ 46. [Bestattung ausserhalb der Wohngemeinde] 1 Bei Bestattungen ausserhalb der Wohngemeinde kann 

die Bestattungsgemeinde ihre Leistungen zu ihren Selbstkosten in Rechnung stellen.

2 Die Wohngemeinde beteiligt sich mit Fr. 300 an den Kosten. Veranlasst die Wohngemeinde die 

Einsargung und Kremation nicht selbst, übernimmt sie zudem Fr. 250 für den Sarg und die Einsargung und 

Fr. 500 für die Kremation und die Urne.

3 Sie kann höhere Kostenbeteiligungen vorsehen.
(BesV des Kantons Zürich vom 20. Mai 2015, LS 818.61)
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Intertextuelle Textebene: Beispiel

Art. 62 Piercing, Tätowierung, Permanent-Make-up und verwandte Praktiken

1 Betriebe, die Tätowierungen oder Permanent-Make-up anbieten, haben dies der zuständigen kantonalen 

Vollzugsbehörde zu melden.

2 Das EDI legt Anforderungen fest an die Sicherheit von:

a. Tätowierfarben und Farben für Permanent-Make-up;

b. Apparaten und Instrumenten für Piercing, Tätowierung und Permanent-Make-up.
(Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV) vom 16. Dezember 2016, SR 817.02)
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Intertextuelle Textebene: Beispiel

Art. 3 Definitionen

1 Als Piercing wird das Durchstechen von Körperteilen, z.B. Ohrläppchen, zwecks Einführung eines 

Schmuckgegenstandes bezeichnet.

2 Als Tätowierung wird das Einbringen (Mikroimplantieren) von Farbpigmenten in die Dermis-Schicht der 

Haut mittels speziellen Nadeln [sic.] und dafür entwickelten Tätowiermaschinen verstanden. Die dabei 

entstehenden Bilder und Ornamente haben Bestand für die restliche Lebensdauer der tätowierten Person.

3 Als Permanent-Make-up wird das Einbringen (Mikroimplantieren) von Farbpigmenten in die Dermis-Schicht 

der Haut verstanden; die Beständigkeit der verwendeten Farbpigmente ist geringer als bei der Tätowierung.

4 Als steril im Zusammenhang mit Produkten dieses Abschnittes wird die Abwesenheit von lebensfähigen 

Organismen, einschliesslich Viren, verstanden.
(Verordnung des EDI über Gegenstände für den Schleimhaut-, Haut- und Haarkontakt sowie über Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Scherzartikel (Verordnung über Gegenstände 

für den Humankontakt) vom 23. November 2005, SR 817.023.41)
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Intertextuelle Textebene: Beispiel

Art. 4 Sorgfaltspflicht

Personen, die Piercings, Tätowierungen und Permanent-Make-up an Drittpersonen anbringen, haben alle 

zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, damit keine Infektionen übertragen werden können.

Art. 5 Anforderungen an Piercing, Tätowierfarben und Farben für Permanent-Make-up

Art. 6 Anforderungen an die Hygiene von Tätowierfarben, Farben für Permanent-Make-up und 

Erstlingsstecker

Art. 7 Anforderungen an Apparate und Instrumente für Piercing, Tätowierung und Permanent-Make-up

Art. 8 Kennzeichnung von Tätowier- und Permanent-Make-up-Farben sowie von Piercing-Schmuck

Art. 9 Berufsspezifische Richtlinien

(Verordnung über Gegenstände für den Humankontakt vom 23. November 2005, SR 817.023.41)
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